
Eine Hofübergabe ist eine grosse
Hürde – egal, ob dies innerhalb
der Familie oder ausserfamiliär
passiert. Dem Kurs unter dem
Titel «Hofkauf ausserhalb der
Familie – Fokus Finanzierung»
folgten Personen, die sich in un-
terschiedlichsten Situationen
befinden. Von der Studienab-
gängerin ohne Hof in der Fami-
lie bis zu Pächtern, die sich einen
eigenen Betrieb wünschen, pro-
fitierten alle von den zahlrei-
chen Aspekten rund um die Fi-
nanzierung der Hofübergabe
und von Erfahrungsberichten
betroffener Personen.

Ein Beziehungsproblem
Kursleiter Markus von Gun-

ten vom Inforama Emmental
ging viel weiter als nur über die
Rechte und die Finanzierung zu
sprechen. Er hob den menschli-
chen Aspekt für den langfristi-
gen Erfolg hervor. Wenn es nach
einem Hofkauf zu Problemen
komme, seien es selten rechtli-
che oder finanzielle Gründe.
Man solle sich nichts vorma-
chen, denn: «Hinter vielen
Rechtsstreiten und finanziellen
Schwierigkeiten versteckt sich
ein Beziehungsproblem», sagte
von Gunten. Sowohl die überge-
benden als auch die überneh-
menden Betriebsleiter oder
Pächter und Verpächter hätten
eine Vorstellung davon, was
«richtiges Bauern» heisse. Erle-

HOFÜBERGABE (1/2) : Vorkaufsrechte gelten sowohl für landwirtschaftliche Gewerbe als auch für Grundstücke

Hofübergaben sind so ver-
schieden wie die Betriebe
selber. Zwischen einer in-
nerfamiliären und einer
ausserfamiliären Hof-
übergabe gibt es grosse
und wichtige Unterschie-
de. Der Kaufpreis ist nur
einer davon.
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dige etwa der Pächter eine Arbeit
anders als der Verpächter, heisse
das noch lange nicht, dass er et-
was falsch macht. Von Gunten
nannte ein Beispiel, wie weit un-
terschiedliche Vorstellungen
beider Parteien führen können:
«Der Verpächter stellt den
Pachtzins in Frage, obschon das
Problem an einem ganz anderen
Ort angefangen hat.»

Realistische Verkaufspreise
Von Gunten ging weiter auf

die Bestimmungen des bäuerli-
chen Bodenrechts (BGBB, siehe
Box) ein. Das oberste Ziel des
BGBB sei die Selbstbewirtschaf-
tung. Bei einer ausserfamiliären
Hofübergabe ist sie zwingend.
Nicht so bei der innerfamiliären
Hofübernahme. Wenn die Eltern
ihren Hof an eines ihrer Kinder
übergeben, erhält der Selbstbe-
wirtschafter den Vorrang und
hat das gesetzlich geregelte Vor-
kaufsrecht. Wenn innerhalb der
Familie den Hof niemand selber
bewirtschaften will, ist der Kauf

trotzdem möglich. Zeigt kein
Nachkomme Interesse an der
Hofübernahme, kann der Be-
trieb beliebig an einen ausserfa-
miliären Selbstbewirtschafter
verkauft werden.

Beim ausserfamiliären Ver-
kauf von Boden oder des Betrie-
bes muss der Verkaufspreis be-
willigt werden. Beim Verkauf
von Parzellen werde in der Regel
bis zum zehnfachen Ertragswert
von der Behörde eine Bewilli-
gung erteilt, bestätigte von Gun-
ten. Eine Are koste je nach
Standort und Topografie zwi-
schen zwei und acht Franken.
Eine allgemeine Einschätzung
über die Höhe der Verkaufsprei-
se bei Betrieben sei schwierig. Es
komme zum Tragen, wie gut die
Gebäude erhalten sind und wie
viel Land zu einem Betrieb gehö-
re. Der realistische Verkaufs-
preis eines landwirtschaftlichen
Gewerbes liege im drei- bis vier-
fachen Ertragswert. Von Gunten
sprach von einem Lotto-Sech-
ser, wenn ein Betrieb ausserfa-

miliär günstiger erworben wer-
den könne. Die geeignetesten
Hofnachfolger seien nicht im-
mer jene, welche auch am zah-
lungskräftigsten sind, betonte
von Gunten. «Wenn ein Betrieb
erhalten werden soll, müssen
sich die Verkäufer auch überle-
gen, wie viel sie preislich den
Käufern entgegenkommen wol-
len, um ihnen überhaupt eine
Existenz zu ermöglichen.» Oft
sei schon die Finanzierung des
doppelten Ertragswertes eine
grosse Herausforderung.

Innerhalb der Familie kann
ein Gewerbe zum Vorzugspreis,
sprich Ertragswert, erworben
werden.

Vorkaufsrechte
Verwandte des Verkäufers ha-

ben ein Vorkaufsrecht, sofern sie
das landwirtschaftliche Gewer-
be selber bewirtschaften wollen
und dafür als geeignet erschei-
nen. Reihenfolge: 1. jeder Nach-
komme; 2. jedes Geschwister
oder Geschwisterkind, wenn der

Das Bundesgesetz über das
bäuerliche Bodenrecht
(BGBB) hat einen Geltungs-
bereich für landwirtschaftli-
che Grundstücke und Gewer-
be ausserhalb der Bauzone,
die landwirtschaftlich nutzbar
und grösser als 25 Aren sind.
Die wichtigsten zwei Fakto-
ren, welche für einen Hofkauf
ausserhalb der Familie zu ei-
ner Verweigerung der Er-
werbsbewilligung (BGBB Art
61 resp. 63) führen können,
sind ein übersetzter Preis oder
eine mangelnde Selbstbewirt-
schaftung, bzw. Eignung dazu.
Weiter trifft das BGBB Mass-
nahmen zur Verhütung der
Überschuldung. hal
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Veräusserer das Gewerbe vor
weniger als 25 Jahren von den
Eltern erworben hat. Das Vor-
kaufsrecht gilt auch für Grund-
stücke (Betrieb ohne Gewerbe-
status oder Parzellen ab 25
Aren), aber nur dann, wenn ein
Nachkomme im ortsüblichen
Bewirtschaftungsbereich bereits
einen eigenen Betrieb bewirt-
schaftet.

Bei einer gepachteten Parzelle
tritt das Vorkaufsrecht ab sechs
Jahren in Kraft, bei einem
Grundstück ab neun Jahren. Ein
Verkäufer (Verpächter) sei aber
in dem Sinne nicht gezwungen,
einem Pächter den Betrieb zu
verkaufen, denn er kann den
Pachtvertrag kündigen, so von
Gunten. Er präzisiert: «Eine or-
dentliche Kündigung ist immer
auf Ablauf einer Pachtdauer
möglich. Die minimale Kündi-
gungsfrist beträgt für Gewerbe
und Grundstücke ein Jahr.»

Im zweiten Teil «Hofübergabe» wird in
einer weiteren Ausgabe der Fokus auf die
Finanzierung gelegt.

Am 28. und 29. September 2019
findet in Courtemelon (JU) der
8. Schweizer Wettbewerb und
Markt der Schweizer Regional-
produkte statt. Für den Schwei-
zer Wettbewerb stellen Herstel-
ler hochwertiger Regionalpro-
dukte aus der ganzen Schweiz
mehr als 1000 Produkte vor. Bei
diesem Anlass werden die bes-
ten Produzenten von einer Ex-
pertenjury mit Gold-, Silber-
und Bronzemedaillen ausge-
zeichnet. Mit hochwertigen
Produkten präsentiert dieser
Markt zwei Tage lang die besten
Spezialitäten des Landes. Die
Organisatoren erwarten an der
Veranstaltung mehrere tausend
Besucher aus der ganzen
Schweiz und dem Ausland. hal

Melden Sie sich jetzt für den Schweizer
Wettbewerb an und registrieren und/oder
buchen Sie Ihren Stand am Markt der
Schweizer Regionalprodukte bis am 30. Juni
2019 unter www. concours-terroir.ch.

Die 9. Mitgliederversammlung
von Agrotourismus Schweiz
fand am landwirtschaftlichen
Institut in Grangeneuve FR statt.
Geschäftsführer Andreas Allen-
spach teilte mit, dass im vergan-
genen Jahr 229185 Übernach-
tungen auf den rund 230 Anbie-
terbetrieben verbucht wurden.
Das seien fast 50000 mehr als im

AGROTOURISMUS: In Grangeneuve FR trafen sich Anbieter

Übernachtungszahlen, Fo-
tos und das Raumplanungs-
gesetz waren Themen an der
Mitgliederversammlung von
Agrotourismus Schweiz.
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Vorjahr. Insgesamt erzielten sie
damit einen Umsatz von 7 Mil-
lionen Franken, während es im
Vorjahr 5,3 Millionen waren.

Trotz diesen positiven Zahlen
stehen die Agrotourismus-An-
bieter auch immer vor Heraus-
forderungen. Die Raumplanung
macht ihnen etwa zu schaffen.
Die Gesetze sind von Kanton zu
Kanton verschieden, und je nach
Umständen werde den Anbie-
tern nicht erlaubt, neue sanitäre
Anlagen oder einen Kinderspiel-
platz für die Gäste zu bauen.
Auch die gesetzlichen Bestim-
mungen zur Revision des Raum-
planungsgesetzes (RPG II) ge-

ben den Anbietern zu denken,
etwa die sogenannte Beseiti-
gungsauflage. Deshalb hat eine
Arbeitsgruppe um Agrotouris-
mus-Schweiz-Vizepräsidentin
Karin Wechsler Umfragen bei
den Anbietern durchgeführt und
erarbeitet nun ein Argumentari-
um, das sie dem Parlament vor-
liegen will, wenn es das RPG
II behandelt.

Bezüglich ihrer Internetauf-
tritte auf den Buchungsplattfor-
men wurden die Anbieter darauf
hingewiesen, dass die Fotos der
Unterkünfte extrem wichtig sei-
en. Oft würden Kunden wegen
ihnen entscheiden, welche Un-

Die Dachorganisation und
Vermarktungsplattform Ag-
rotourismus Schweiz vereint
mehr als 230 Bauernhöfe in
der Schweiz. Zu ihrem Auf-
gabenbereich zählen Ver-
marktung und Angebotsbün-
delung der agrotouristischen
Angebote in den Bereichen
Übernachtung, Direktver-
kauf, Gastronomie und Ver-
anstaltungen auf dem Bau-
ernhof, aber auch Qualitäts-
sicherung und nationale In-
teressenvertretung zur Ver-
besserung der politischen
Rahmenbedingungen im Ag-
rotourismus. An der Gene-
ralversammlung vom 2.
April sind Omar Pedrini und
Peter Zulauf aus gesundheit-
lichen Gründen und wegen
eines überlasteten Zeitplans
aus dem Vorstand ausge-
schieden. Neu in den Vor-
stand gewählt wurde Tanja
Bisacca, Vertreterin von Ag-
rotourismus Schweiz im Tes-
sin, Präsidentin des Tessiner
Bäuerinnenverbandes und
Mitglied von Swiss Tavolata.
Ein Sitz bleibt vakant. mgt
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terkünfte sie buchten. Bilder
müssten gut belichtet sein und
immer aktuell. Die Bilder soll-
ten der tatsächlichen Situation
in der Unterkunft entsprechen.

KOSTEN: Spitalbeitrag von 15 Franken

Bei einem stationären
Spitalaufenthalt muss
sich jeder Patient an den
Verpflegungskosten
beteiligen.

PATRIK HASLER-OLBRYCH*

Die stationären Spitalkosten in
der Schweiz haben sich von
2008 bis 2017 um 79 Prozent er-
höht. Diese Kosten belaufen
sich auf ca. 16 Milliarden Fran-
ken – das sind 20 Prozent der
Gesamtkosten von rund 80 Mil-
liarden Franken im Schweizer
Gesundheitswesen.

Kosten für Verpflegung
Bei einem stationären Spital-

aufenthalt in der Schweiz über-
nimmt die obligatorische Kran-
kenpflegeversicherung die Kos-
ten für die Behandlung, die Un-
terkunft und die Verpflegung.
Da aber Patienten während ih-
res Aufenthalts im Kranken-
haus die Ausgaben für ihre Ver-
pflegung zu Hause einsparen,
sind sie verpflichtet, sich an den
Verpflegungskosten im Spital
zu beteiligen – das ist der Spital-
beitrag, der im Krankenversi-
cherungsgesetz festgehalten ist.
Er beträgt 15 Franken pro Auf-
enthaltstag und ist für alle Spi-
täler gleich, also auch bei Auf-
enthalten in einer Rehabilitati-
ons- oder Psychiatrischen Kli-
nik. Befreit davon sind Kinder
bis 18 Jahre und Erwachsene bis

25 Jahre, die sich noch in Aus-
bildung befinden.

Kostenbeteiligung
Zusätzlich zum Spitalbeitrag

müssen Versicherte, gleich wie
bei einer ambulanten Behand-
lung, eine Kostenbeteiligung
(Franchise) und einen Selbstbe-
halt bezahlen. Zur Erinnerung:
Der Selbstbehalt beträgt 10 Pro-
zent des Rechnungsbetrages
nach Ausschöpfung der Fran-
chise, jedoch maximal 700 Fran-
ken pro Jahr. Für Kinder und Ju-
gendliche bis 18 Jahre beträgt
der maximale Selbstbehalt 350
Franken (ab drei Kindern max.
1000 Franken). Der Spitalbei-
trag muss bei jedem Aufenthalt
bezahlt werden, unabhängig da-
von, ob die Franchise oder der
Anteil am Selbstbehalt bereits
erschöpft ist. Vollständig von der
Kostenbeteiligung befreit sind
Behandlungen von schwange-
ren Frauen ab der 13. Schwan-
gerschaftswoche bis längstens
dem 56. Tag nach der Geburt
(ausgenommen Präventions-
oder Zahnbehandlungen).

Bei Fragen zum Spitalbeitrag
sind Ihnen die landwirtschaftli-
chen Versicherungsberatungs-
stellen, die den kantonalen
Bauernverbänden angegliedert
sind, oder der Beratungsdienst
der Agrisano in Brugg gerne be-
hilflich.

*Der Autor arbeitet bei der Agrisano.

«Der Arbeitsmarkt in der Land-
wirtschaft ist mehr als ausge-
trocknet, so viele Stellen wie nie
zuvor nicht besetzt», schreibt
die Schweizerische Arbeitsge-
meinschaft der Berufsverbände
landwirtschaftlicher Angestell-
ter (Abla). Die Abla gibt zum ei-
nen dem Lohn – für 2019 ist ein
Minimum von 3270 Franken
festgesetzt – und zum zweiten
der hohen Arbeitszeit (55 Stun-
den oder mehr) die Schuld an
der aktuellen Situation. Die Ab-
la fordert die Bauernverbände,
die Kantone und Regierungsrä-
te zum Handeln auf, damit die
Landwirtschaft eine Zukunft
habe. «Und bevor euch alle
landwirtschaftlichen Arbeit-
nehmer davongelaufen sind»,
wie sie schreibt. Die nächsten
Lohnverhandlungen finden im
kommenden Herbst statt. hal
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WennKaufpreiseinLotto-Sechserist

Markt der Schweizer
Regionalprodukte

Für die Raumplanung vors Parlament Weshalb gibt es den
Spitalbeitrag?

«Arbeitsmarkt ist
ausgetrocknet»

Bei einer Hofübergabe gelten Preisgrenzen und Vorkaufsrechte. (Bild: agrarfoto.ch)

Der Vorstand v. l.: Antoine Fardel, Tanja Bisacca, Karin Wechsler, Roland Lymann, Claudia
Tschannen und Geschäftsführer Andreas Allenspach. (Bild: Julia Spahr)


